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TAGESORDNUNG 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Protokoll 
  

2. Kostensituation im Friedhofswesen - Gebührenerhöhung und Anpassung der 
Gebührensatzung 
Vorlage: HVW/150/2022 
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1. Bürgermeister Josef Grundner eröffnet um 16:35 Uhr die öffentliche Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Protokoll  

 
Das Protokoll der letzten öffentlichen Sitzung vom 22.09.2020 wurde den Ausschussmitgliedern 
bekannt gegeben. Einwände gegen das Protokoll werden nicht erhoben. 
 
Ohne Beschlussfassung. 
  
 
2 Kostensituation im Friedhofswesen - Gebührenerhöhung und 

Anpassung der Gebührensatzung 
 

 
Sachverhalt: 
Beim gemeindlichen Friedhof handelt es sich um eine sogenannte kostenrechnende Einrichtung. 
Für solche Einrichtungen soll gemäß Art.  8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) das 
Gebührenaufkommen die Kosten der Einrichtung decken (Kostendeckungsprinzip).   
 
Bei den meisten Gemeinden bleibt im Bestattungswesen das Gebührenaufkommen jedoch mehr 
oder weniger weit hinter den Kosten zurück; d. h. diese besondere Einrichtung wird regelmäßig aus 
allgemeinen Haushaltsmitteln subventioniert. Das KAG trägt seit 2014 der Besonderheit dieser 
Einrichtung Rechnung. So wurde in Art. 8 Abs. 6 Satz 2 KAG festgelegt, dass auf den Ausgleich von 
Kostenunterdeckungen generell verzichtet werden kann.   
 
Die Gebühren im Friedhofswesen wurden letztmals zum 01.01.2016 angehoben. Für den Zeitraum 
2016 bis 2021 wurde nun der Kostendeckungsgrad ermittelt. 
 

 
Insgesamt beträgt die Deckungsquote im Bestattungswesen grob 60 % 
 
Die Gebühren zum 01.01.2016 wurden entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats vom 13. 
10. 2015 auf der Grundlage folgender Zielsetzungen ermittelt  
 
1. Die auf das Friedhofsgebäude entfallenden Aufwendungen sind nicht zu 100 %, sondern nur 

mit 31% einzubeziehen (Anteil Leichen- und Aussegnungsraum), 

2. Kostendeckung bzgl. Leichen- und Aussegnungshalle ca. 71 %, 

3. Kostendeckung Grabherstellung 100 %, 

4. Kostendeckung Trägerdienst 100 %. 

 

Durchschnitt  
2016 - 2021 

Leichenhalle 
(31% FH Gebäude) 

Grabherstellung Trägerdienst Grabnutzungs- 
recht 

Kosten/Jahr 13.916 € 11.148 € 7.419 € 74.274 € 

Erlöse/Jahr 9.814 € 7.879 € 6.543 € 38.618 € 

Defizit 4.102 € 3.269 € 876 € 35.656 € 

Deckungsquote 71 % 71 % 88 % 52 % 
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Bei Beibehaltung dieser Vorgaben, jedoch mit dem Ziel, die Kostendeckung bei den 
Grabgebühren weiter zu verbessern, würden sich für den nächsten Kalkulationszeitraum 
folgende Gebühren ergeben: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trägerdienst 
(2005 neu eingeführt) 

 2005 2011 2016 2022 

Sarg 150 € 200 € je Träger 
62 €  

je Träger 
69 € Urne 75 € 100 € 

 
 

Grabnutzungsrecht** 
(10 Jahre) 

 2005 2011 2016 2022 

WG IIIA 1.180 € 1.335 € 1.502 € 2.006 € 

WG IIIB 785 € 890 € 1.001 € 1.338 € 

WG IIA 640 € 725 €   814 € 1.087 € 

WG IIB 425 € 485 € 542 € 725 € 

WG IA 370 € 420 € 469 € 627 € 

WG IB 295 € 335 € 376 € 502 € 

RG A 285 € 325 € 365 € 488 € 

RG B 230 € 260 € 292 € 390 € 

K 140 € 160 € 175 € 234 € 

Grabherstellung 
(2005 neu eingeführt) 

 
2005 2011 2016 2022 

Einfachtiefe 190 € 225 € 257 € 286 € 

Tieflage 280 € 330 € 386 € 429 € 

Kindergrab 100 € 110 € 129 € 143 € 

Urne 55 € 65 € 103 € 114 € 

Umbettung 225 € 250 € 290 € 320 € 

Leichenhalle (31% des Friedhofsgebäudes) 
und Kostendeckungsgrad 71 % 

 
2005 2011 2016 2022 

Sarg 195 € 225 € 250 € 272 € 

Urne 130 € 150 € 170 € 181 € 

Aufbahrung / 
Überführung 

85 € 85 € 90 € 91 € 

sonstiges 25 € 30 € 35 € 37 € 
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Urne 200 € 225 € 250 € 334 € 

 
**) Im Hinblick auf die 1980 festgesetzten Grabgebühren wurde für die zum 01.01.2005 in Kraft 

gesetzten neuen Gebühren die Kalkulationsmethode gewählt, die den auf die Grabstellen 
entfallenden Aufwand allen Grabstellen zuordnet. Die Folge davon ist, dass analog zur 
Globalkalkulation (Beiträge) das jährliche Gebührenaufkommen die auf diese Kostenstelle 
entfallenden Kosten nicht decken kann. Denn von den „alten“ Nutzungsrechtsinhabern können 
die neuen Grabgebühren nicht nach erhoben werden. 

 
Vorschlag zum Beschluss: 
Die Angelegenheit wird an den Gemeinderat zur Beschlussfassung in der nächsten 
Gemeinderatssitzung abgegeben. 
 
ungeändert beschlossen     Ja: 7  Nein: 0   
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt 1. Bürgermeister Josef Grundner um 16:50 Uhr die öffentliche 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 
 

Josef Grundner    Hans Wimmer 
Erster Bürgermeister    Schriftführung 

 


